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I. Amtlicher Teil

Bildung

Rundschreiben 3/23

vom 6. Februar 2023
Gz. 34.1 - 51510

Rundschreiben zur Umsetzung der berufsvorbereitenden 
Bildungsmaßnahme (BvB) in den Bildungsgängen zur Ver-
tiefung der Allgemeinbildung und zur Berufsorientierung, 
Berufsvorbereitung oder Berufsausbildungsvorbereitung 
gemäß Verordnung über die Bildungsgänge der Berufs-
schule (Berufsschulverordnung - BSV) vom 28. April 2016 
(GVBl. II Nr. 21)

Vorbemerkung 

Dieses Rundschreiben ist im Wortlaut mit dem am 31. Juli 
2022 außer Kraft tretenden Rundschreiben RS 4/22 iden-
tisch.

1. Allgemeines

 Vorrangiges Ziel in den Bildungsgängen zur Umsetzung 
berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen nach Sozialge-
setzbuch (SGB) Drittes Buch (III) Arbeitsförderung ist die 
Vorbereitung und Eingliederung in Ausbildung, um die 
Teilnehmenden nachhaltig in den Ausbildungs- und Ar-
beitsmarkt zu integrieren. Den Schülerinnen und Schülern 
wird eine Vertiefung der Allgemeinbildung, eine Berufsori-
entierung, Berufsvorbereitung oder Berufsausbildungsvor-
bereitung angeboten.

2. Klassen-, Kursbildung und Unterricht

2.1 Der Berufsschulunterricht kann in Klassen oder Kursen er-
folgen.

2.2	Die	Schulleitung	der	beruflichen	Schule	berät	mit	den	Maß-
nahmenträgern in Vorbereitung des Schuljahrs inhaltliche 
und organisatorische Sachverhalte insbesondere zur Klas-
sen- oder Kursbildung sowie zur Unterrichtsorganisation. 
Sie trifft ihre Entscheidungen gemäß §§ 21 und 22 der Be-
rufsschulverordnung.

2.3 Nach Klassen- oder Kursbildung nehmen alle Schülerinnen 
und Schüler an einem Eingangstest zur Einschätzung der 
individuellen Lernausgangslage teil. Diese Kompetenzfest-
stellung erfolgt in schriftlicher Form auf Grundlage des 
Rahmenlehrplans der Jahrgangsstufe 8 in den Fächern 
Deutsch	und	Mathematik	und	findet	in	der	Regel	vier	Wo-
chen nach Schuljahresbeginn statt. Das Ergebnis des Ein-
gangstests dient der Umsetzung der individuellen Förde-
rung der Schülerinnen und Schüler.

2.4 Die Inhalte des Unterrichts im berufsvorbereitenden Be-
reich sind mit den Maßnahmenträgern abzustimmen. Le-
bens- und arbeitsweltbezogene Lerneinheiten werden fach-
übergreifend	und	fächerverbindend	neben	beruflichen	oder	
berufsfeldbezogenen	 Qualifizierungseinheiten	 vermittelt.	
Projektunterricht	zu	den	Qualifizierungseinheiten	wird	aus-
drücklich empfohlen.

2.5 Die in der Rahmenstundentafel der Anlage 2 Buchstabe A 
und B zur Berufsschulverordnung (BSV) für den berufsvor-
bereitenden Bereich festgelegten Jahresunterrichtsstunden 
werden zu je 120 Unterrichtsstunden den Unterrichtsfä-
chern „Lernen für die Arbeits- und Lebenswelt (Technolo-
gie)“ und „Arbeits- und lebensweltbezogene Mathematik 
(berufsbezogene Mathematik)“ zugeordnet.

2.6 Schülerinnen und Schüler, die nicht am Ergänzungsunter-
richt teilnehmen bzw. die bereits über einen Abschluss der 
Sekundarstufe I oder II verfügen, können ihre allgemeinbil-
denden Kenntnisse durch die Teilnahme an Förderkursen 
vertiefen und erweitern.

3. Regelungen zum Ergänzungsunterricht

3.1 In den Ergänzungsunterricht wird aufgenommen, wer über 
keinen Abschluss der Sekundarstufe I oder II verfügt und 
im Eingangstest in den Fächern Deutsch und Mathematik 
mindestens ausreichende Leistungen erreicht. Bei Schüle-
rinnen und Schülern, die keine ausreichenden Leistungen 
erreichen, entscheidet die Fach- oder Lernbereichskonfe-
renz über die Möglichkeit zur Aufnahme im Ergänzungsun-
terricht auf Probe.

3.2 Der Ergänzungsunterricht wird in den Fächern Mathematik 
und Deutsch auf Grundlage des Rahmenlehrplans der Jahr-
gangsstufe 9 erteilt.

3.3 Liegt ein unentschuldigtes Fernbleiben vom Unterricht für 
beide Fächer von insgesamt mehr als acht Unterrichtsstun-
den vor, entscheidet die Fach- oder Lernbereichskonferenz 
über den Verbleib im Ergänzungsunterricht.

3.4 Am Ende des Bildungsgangs erfolgt eine schriftliche Leis-
tungsfeststellung durch einen Abschlusstest in den Fächern 
Deutsch und Mathematik. Die Note des Abschlusstests 
wird zweifach gewichtet.

3.5 Bei erfolgreicher Teilnahme am Ergänzungsunterricht kann 
gemäß § 24 Berufsschulverordnung ein der Berufsbil-
dungsreife gleichgestellter Abschluss erworben werden.

4. Zeugnisse und Abschlüsse

4.1 Die Schülerinnen und Schüler erhalten ein Halbjahreszeugnis.

4.2 Die Schülerinnen und Schüler erhalten gemäß §§ 23 und 24 
der Berufsschulverordnung ein Abschlusszeugnis, wenn 
der Bildungsgang erfolgreich abgeschlossen wird.

4.3 Schülerinnen und Schüler, die den Bildungsgang gemäß  
§ 23 Absatz 2 Satz 4 Berufsschulverordnung verlassen, 
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ohne das Ziel des Bildungsgangs zu erreichen, erhalten ein 
Abgangszeugnis.

4.4 Den erfolgreichen Abschluss des Bildungsgangs und den 
der Berufsbildungsreife gleichgestellten Abschluss stellt 
die Klassenkonferenz fest.

5. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

 Dieses Rundschreiben tritt am 1. August 2023 in Kraft und 
am 31. Juli 2025 außer Kraft.

Richtlinie des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport und des Ministeriums der Justiz

für die Förderung von Maßnahmen 
zur Alphabetisierung und Grundbildung

in der EU-Förderperiode 2021-2027

vom 6. Februar 2023
Gz.: 46.1-19255

1 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen

1.1 Das Land Brandenburg gewährt nach Maßgabe dieser 
Richtlinie, der §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsord-
nung (LHO) und der dazu ergangenen Verwaltungsvor-
schriften (VV/VVG) sowie des Programms des Landes 
Brandenburg für den Europäischen Sozialfonds Plus 
(ESF+) in der Förderperiode 2021-2027, einschließlich 

 
- der Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit 
gemeinsamen Bestimmungen für den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung, den Europäi-
schen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den 
Fonds für einen gerechten Übergang und den Euro-
päischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds 
sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds 
und für den Asyl-, Migrations- und Integrations-
fonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das 
Instrument	für	finanzielle	Hilfe	im	Bereich	Grenz-
verwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30. 
Juni 2021 S. 159), 

- der Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur 
Einrichtung des Europäischen Sozialfonds Plus 
(ESF+) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 
Nr. 1296/2013 (ABl. L 231 vom 30. Juni 2021, S. 
21) in den jeweils geltenden Fassungen Zuwendun-
gen für die Förderung von Maßnahmen zur Alpha-
betisierung und Grundbildung. 

1.2 Auf die Gewährung der Zuwendung besteht kein 
Rechtsanspruch. Vielmehr entscheidet die Investitions-
bank des Landes Brandenburg (ILB) als Bewilligungs-

behörde	auf	Grund	ihres	pflichtgemäßen	Ermessens	im	
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

1.3 Die Förderungen nach den Nummern 2.1 bis 2.3 dieser 
Richtlinie werden entsprechend den Voraussetzungen 
des Beschlusses der Kommission 2012/21/EU vom 20. 
Dezember 2011 über die Anwendung von Artikel 106 
Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union auf staatliche Beihilfen in Form von 
Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter Unterneh-
men, die mit der Erbringung von Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut sind, 
gewährt (ABI. EU Nr. L 7 vom 11. Januar 2012, S. 3, 
„DAWI-Freistellungsbeschluss“).	 Der	 nach	 Artikel	 4	
des	 DAWI-Freistellungsbeschlusses	 erforderliche	 Be-
trauungsakt setzt sich aus der vorliegenden Förderricht-
linie sowie dem jeweiligen Zuwendungsbescheid zu-
sammen. Die Förderungen nach Nummer 2.4 dieser 
Richtlinie erfolgt beihilfenfrei.

1.4 Ziel der Förderung ist die Verbesserung des Zugangs 
zum lebenslangen Lernen durch Bildungsmaßnahmen, 
die Erwachsenen Lese- und Schreibkompetenzen ver-
mitteln	 sowie	 Grundbildungsdefizite	 ausgleichen	 und	
damit Voraussetzungen für die Verbesserung erwerbs-
bezogener Kompetenzen schaffen. Die Förderung trägt 
zur Reduzierung der geringen Schriftsprachkompetenz 
(zuvor funktionaler Analphabetismus genannt) im Land 
Brandenburg und damit zur Verbesserung der Beschäf-
tigung und Beschäftigungsfähigkeit bei. Das Programm 
schließt Maßnahmen in Justizvollzugsanstalten ein.

 Die geförderten Maßnahmen nach den Nummern 2.1 
bis 2.3 dienen sozialen und gemeinnützigen Zwecken, 
die	nicht	oder	nur	in	unzureichender	Weise	am	Markt	
angeboten werden. Sie stellen Maßnahmen zur sozialen 
Betreuung und Einbindung sozial schwacher Bevölke-
rungsgruppen entsprechend Artikel 2 Absatz 1 lit. c) 
des	DAWI-Freistellungsbeschlusses	dar.	Es	soll	insbe-
sondere die soziale Integration von in der Gesellschaft 
unterrepräsentierten Menschen erfolgen, für die ein 
entsprechendes Beratungs- und Betreuungsangebot auf 
dem Markt nicht in dem Maße angeboten wird, dass es 
in Anspruch genommen werden kann.

1.5 Bei der Förderung von Vorhaben mit Mitteln aus den 
Europäischen Strukturfonds sind die bereichsübergrei-
fenden Grundsätze nach Artikel 9 der Verordnung (EU) 
2021/1060 zu berücksichtigen.

 Die Achtung der Grundrechte und die Einhaltung der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union ist bei 
der gesamten Umsetzung der Förderung zu gewähr-
leisten.

1.6 Der Grundsatz der Gleichstellung der Geschlechter ist 
einzuhalten. Dabei ist das Gender-Mainstreaming-Prin-
zip anzuwenden, wonach die durchgängige Berück-
sichtigung der Geschlechtergleichstellung und die Ein-
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beziehung der Geschlechterperspektive während der 
gesamten Vorbereitung, Durchführung, Begleitung und 
Evaluierung der Maßnahme sowie der Berichterstat-
tung darüber berücksichtigt und gefördert werden. 

 Die vorgesehenen gleichstellungsfördernden Aktionen 
sind im Förderantrag darzustellen und die erzielten Er-
gebnisse sind in der Berichterstattung zu dokumentie-
ren. 

1.7 Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung aus Gründen 
des Geschlechts, der ethnischen Herkunft, der Religion 
oder	 Weltanschauung,	 einer	 Behinderung,	 des	 Alters	
oder der sexuellen Ausrichtung ist während der Vorbe-
reitung, Durchführung, Begleitung und Evaluierung 
von Maßnahmen und der Berichterstattung darüber ein-
zuhalten. Die Zugänglichkeit für Menschen mit Behin-
derungen wird bei der gesamten Vorbereitung und 
Durchführung der Maßnahme berücksichtigt. 

 Die vorgesehenen Aktionen sind im Förderantrag dar-
zustellen und die erzielten Ergebnisse sind in der Be-
richterstattung zu dokumentieren. 

1.8 Der Grundsatz einer nachhaltigen Entwicklung, die den 
Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwick-
lung, dem Übereinkommen von Paris und dem Grund-
satz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 
Rechnung trägt, ist Bestandteil des ESF+-Programms. 
Der vorgesehene Beitrag einer Maßnahme nach Num-
mer 2.1, 2.2 und 2.3 zur nachhaltigen Entwicklung ist 
im Förderantrag darzustellen und die erzielten Ergeb-
nisse sind in der Berichterstattung zu dokumentieren. 
Insbesondere bei Kursen zur Alphabetisierung und 
Grundbildung (Projekten nach Nummer 2.2) kann das 
Thema der Nachhaltigen Entwicklung thematisiert 
werden, um die Kompetenzen der Zielgruppe diesbe-
züglich zu entwickeln und zu stärken. 

2 Gegenstand der Förderung

 Gefördert werden:
2.1 Regionale Grundbildungszentren

 Regionale Grundbildungszentren sind Organisations-
einheiten, in denen Aufgaben zur Unterstützung der 
Alphabetisierung und Grundbildung auf regionaler 
Ebene wahrgenommen werden. Ihr übergeordnetes Ziel 
ist die Akquise von Teilnehmenden für die Bildungsan-
gebote (insbesondere niedrigschwellige Zugänge zum 
Lernen in Grundbildungszentren und Kurse gemäß Nr. 
2.2 Buchstabe a). Die Verteilung der Grundbildungs-
zentren soll ein regional ausgewogenes Angebot schaf-
fen.

 Die regionalen Grundbildungszentren haben insbeson-
dere die folgenden Aufgaben:

•	 die	 regionale	 Öffentlichkeit	 und	 relevante	 An-
sprechpartnerinnen und Ansprechpartner über das 
Problem der geringen Schriftsprachkompetenz zu 

informieren mit dem Ziel, geringe Schriftsprach-
kompetenz zu entstigmatisieren und die Zielgruppe 
direkt und indirekt zu erreichen,

•	 Betroffene	und	Personen	aus	deren	Umfeld	sowie	
Multiplikatoren zu sensibilisieren und zu beraten,

•	 über	Bildungsangebote	zu	informieren,	zum	Lernen	
zu motivieren und in Kurse zu vermitteln, 

•	 im	 Rahmen	 von	 Beratungen	 Lernstandsanalysen	
durchzuführen,

•	 regionale	Akteure	mit	dem	Ziel	zu	vernetzen,	in	Zu-
sammenarbeit die geringe Schriftsprachkompetenz 
zu reduzieren und Grundbildungskompetenzen zu 
verbessern, 

•	 niedrigschwellige	Zugänge	zum	Lernen	 (wie	zum	
Beispiel Lernwerkstatt, Lerncafé, Selbsthilfegrup-
pen) anzubieten,

•	 die	fachlichen	Kompetenzen	der	eingesetzten	päda-
gogischen Kräfte zur Sicherung und Entwicklung 
der Qualität der Aufgabenwahrnehmung regelmä-
ßig weiterzuentwickeln, unter anderem durch den 
Besuch von Fortbildungen und gegenseitigen Aus-
tausch in Fachkreisen,

•	 Vernetzung	 und	 Zusammenarbeit	 mit	 relevanten	
Partnerinnen und Partnern auf Landesebene insbe-
sondere im Landesnetzwerk Alphabetisierung und 
Grundbildung soweit dieses eingerichtet wurde.

 Bei Antragstellung ist darzulegen, dass Lern-, Sensibi-
lisierungs- und Beratungsangebote sowie deren Vor- 
und Nachbereitung mindestens die Hälfte der Arbeits-
zeit von Beschäftigten und Honorarkräften der Grund-
bildungszentren ausmachen. Maßnahmen zur Präventi-
on geringer Schriftsprachkompetenz fallen nicht in den 
Aufgabenbereich der Grundbildungszentren.

 Die Regionalen Grundbildungszentren weisen einen 
profilbildenden	Schwerpunkt	aus.	

 
2.2 Kurse zur Alphabetisierung und Grundbildung

 Diese Kurse vermitteln Lese- und Schreibkompetenzen 
auf den Alpha-Level 1 bis 4 und verbessern die Kompe-
tenzen zu den Themen: Mathematik; Computer sowie 
digitale Medien und Kommunikation; Lernen lernen; 
Familie, Gesundheit und Soziales; Beruf, Arbeitswelt 
und Finanzen; Orientierungswissen Politik, Gesell-
schaft, Umwelt, Nachhaltige Entwicklung und Recht; 
Basiswissen	 Englisch.	 Weitere	 Themen	 sind	 bei	 Zu-
stimmung der beiden Fachressorts möglich. Die Grund-
bildungskurse vermitteln neben Fachinhalten stets auch 
sinnverstehende Lese- und Schreibkompetenzen. 

 Die Kurse zur Alphabetisierung und Grundbildung un-
terteilen sich in 

a) öffentlich beworbene und zugängliche Kurse zur 
Verbesserung der Alphabetisierung und Grundbil-
dung. 

 Mit der Verteilung der öffentlich beworbenen und 
zugänglichen Kurse wird ein im Land Brandenburg 
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 Lernstandsfeststellungen müssen geeignet sein, das 
Alpha-Level	der	Teilnehmenden	und	ggf.	Wissen	und	
Kompetenzen im zu behandelnden Grundbildungsthe-
ma einschätzen zu können.

 Bei Teilnehmenden an Kursen zum Lesen, Schreiben 
und Rechnen, die innerhalb von drei Monaten einen 
Anschlusskurs besuchen, kann in beiderseitigem Ein-
vernehmen von Teilnehmenden und Kursleitung auf die 
Lernstandsfeststellung zu Beginn verzichtet werden, 
wenn der vorherige Kurs mit einer Lernstandsfeststel-
lung beendet wurde. Bei Teilnehmenden an sonstigen 
Grundbildungskursen sollte die letzte Lernstandsfest-
stellung maximal sechs Monate zurückliegen.

2.2.3	 Die	Mindestqualifikationen	 der	 einzusetzenden	 Kurs-
leitungen werden von den beiden Fachressorts festge-
legt und von der Bewilligungsbehörde veröffentlicht. 
Die	 Einhaltung	 der	 Mindestqualifikationen	 wird	 von	
der Koordinierungsstelle festgestellt.

 Eine für einen Übergangszeitraum geringere Anforde-
rungen	an	die	Mindestqualifikation	bedarf	der	Zustim-
mung beider Fachressorts. Hierfür ist ein Antrag mit 
Begründung der Zuwendungsempfangenden für Maß-
nahmen nach Nr. 2.2 bei der Bewilligungsbehörde ein-
zureichen, welcher zur fachlichen Stellungnahme an 
die Fachministerien weitergeleitet wird. 

2.2.4 Die Bildungsanbieterinnen und Bildungsanbieter wäh-
len die Kursleitungen für die Kurse soweit es sich um 
Honorarkräfte handelt auf einer durch die Koordinie-
rungsstelle zu diesem Zweck zu betreibenden landes-
weiten Plattform für „Stellenausschreibungen“ für 
Kursleitungen aus. Die Auswahl der Kursleitungen er-
folgt insbesondere nach dem Kriterium der bestmögli-
chen	Qualifikation.

 Die Bildungsanbieterinnen und Bildungsanbieter wer-
den bei Bedarf darüber hinaus tätig, um neue Kurslei-
tungen zu akquirieren.

 Die Bildungsanbieterinnen und Bildungsanbieter kön-
nen nach Einholung der Zustimmung des jeweils zu-
ständigen Fachministeriums auch eigenes Personal als 
Kursleitungen einsetzen. In diesen Fällen erfolgt keine 
Nutzung der Plattform. 

2.2.5 Das für Justiz zuständige und das für Bildung zuständi-
ge Ministerium können ein Mindesthonorar für die 
Kursleitungen in den Kursen gemäß Nummer 2.2 fest-
legen. Das jeweils aktuelle Mindesthonorar wird von 
der	Bewilligungsbehörde	auf	deren	Webseite	veröffent-
licht und ist durch die Bildungsanbieterinnen und Bil-
dungsanbieter nach dem zum Zeitpunkt der ersten Un-
terrichtsstunde eines Kurses geltenden Mindesthonorar 
anzuwenden.  

2.2.6  Kurse, zu denen sich nicht mindestens fünf Personen 
angemeldet haben, können grundsätzlich nicht geför-

regional ausgewogenes Angebot angestrebt, über 
das in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt 
Kurse zur Vermittlung von Lese- und Schreibkom-
petenzen, zur Mathematik sowie Kurse zu den The-
men Computer und digitale Medien und Kommuni-
kation bereitgestellt werden.

b) Kurse in Justizvollzugsanstalten im Land Branden-
burg. 

  
2.2.1 Die Kurse sind für die Teilnehmenden kostenfrei. Die 

Alphabetisierungskurse vermitteln Schreib- und Lese-
fertigkeiten auf den genannten Alpha-Level. Grundbil-
dungskurse vermitteln Schreib- und Lesefertigkeiten 
sowie Kompetenzen in den unter Nummer 2.2 genann-
ten Bereichen. Allgemeine Einführungskurse zu den 
unter Nummer 2.2 genannten Inhalten entsprechen 
nicht den Anforderungen an Grundbildungskurse. Den 
geförderten Kursen liegt jeweils ein Curriculum zu-
grunde, das soweit bekannt dem Antrag bzw. später 
dem Verwendungsnachweis beigefügt wird. Auf die 
vom Landesinstitut für Schule und Medien bzw. dem 
Deutschen Volkshochschulverband bereitgestellten 
Curricula für Grundbildung ist bei geplanter Nutzung 
im Antrag hinzuweisen. Sie müssen dem Antrag bzw. 
dem Verwendungsnachweis aber nicht gesondert beige-
fügt werden. Eine Prüfung der weiteren Curricula er-
folgt durch die fachliche Koordinierungsstelle nach 
Nummer 2.3 der Richtlinie oder andere durch die betei-
ligten Fachressorts benannte Personen oder Stellen. Die 
Kurse können grundsätzlich bis zum Umfang von 150 
Unterrichtsstunden à 45 Minuten gefördert werden. 
Kurse zum Lesen und Schreiben-Lernen dürfen maxi-
mal 350 Unterrichtseinheiten umfassen, wenn ein von 
den	beiden	Fachressorts	festgelegtes	höheres	Qualifika-
tionsniveau	 der	 Lehrenden	 erfüllt	 wird.	Weitere	Aus-
nahmen sind durch das zuständige Fachressort zu ent-
scheiden. Es ist anzustreben, dass zumindest in der 
Hälfte aller Unterrichtseinheiten einer Bildungsanbie-
terin bzw. eines Bildungsanbieters sinnverstehende 
Lese- und Schreibkompetenzen vermittelt werden.

2.2.2 Die Kursteilnehmenden müssen zu Beginn und am 
Ende der Alphabetisierungskurse (Lesen, Schreiben 
und Rechnen) eine Lernstandsfeststellung durchlaufen. 
Personen, die vorzeitig einen Kurs beenden (Abbreche-
rinnen bzw. Abbrecher), sind von der Lernstandsfest-
stellung am Ende des Kurses ausgenommen. Für Teil-
nehmende an sonstigen Grundbildungskursen ist eine 
Lernstandsfeststellung erforderlich, spätestens wenn 
der zweite Grundbildungskurs besucht wird.

 Für die Durchführung der Lernstandsfeststellung und 
ein damit verbundenes Auswertungsgespräch zwischen 
Kursleitung und teilnehmender Person können je Kurs 
zum Lesen, Schreiben und Rechnen zusätzlich bis zu 
vier Unterrichtsstunden angerechnet werden. Im Aus-
wertungsgespräch sollen individuelle Lernziele bespro-
chen werden. Für die Durchführung einer Lernstands-
feststellung in sonstigen Grundbildungskursen können 
bis zu zwei Unterrichtsstunden angerechnet werden. 
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•	 Bereitstellung	 und	 Betreiben	 einer	 Plattform	 für	
Stellenausschreibungen der Kursleitungen, Bera-
tung von Bildungsanbieterinnen und Bildungsan-
bietern sowie Kursleitungen zum diesbezüglichen 
Verfahren,

•	 Aktivitäten	zur	Gewinnung	von	Kursleitungen,
•	 Bewertung	der	Qualifikation	der	Kursleitungen	ge-

mäß den Vorgaben der beiden Fachressorts,
•	 Beratung	der	zuständigen	Fachressorts	zur	Festle-

gung	der	Mindestqualifikation	der	Kursleitungen.

 Die Leitung der Koordinierungsstelle als auch die 
Wahrnehmung	der	fachlichen	Aufgaben	der	Koordinie-
rungsstelle soll durch eine mit pädagogischer Ausbil-
dung und Berufserfahrung für diese Aufgaben geeigne-
te Person bzw. Personen erfolgen. 

 Den beiden Fachministerien ist jährlich die Arbeitspla-
nung vorzulegen und die Zustimmung einzuholen.

2.4		 Stellen	zur	wissenschaftlichen	Qualifizierung	

 Die geförderten Stellen sind verbunden mit einer Lehr-
verpflichtung	 an	 einer	 Brandenburger	 Hochschule	 im	
Themenfeld der Alphabetisierung und Grundbildung 
von vier Semesterwochenstunden je geförderter Voll-
zeitstelle je Semester. Die Stelleninhaberinnen und Stel-
leninhaber tragen mit ihrer Lehre an Hochschulen im 
Land Brandenburg dazu bei, zukünftiges pädagogisches 
Personal für die Arbeit in der Alphabetisierung und 
Grundbildung auszubilden bzw. allgemein pädagogi-
sches	Personal	für	dieses	Themenfeld	zu	qualifizieren.	
Die Stelleninhaberin bzw. der Stelleninhaber schreibt 
zudem	 eine	 wissenschaftliche	 Qualifikationsarbeit	 zu	
einem Thema der Alphabetisierung und Grundbildung. 
Die zu erstellenden wissenschaftlichen Arbeiten dienen 
der wissenschaftlichen Untersuchung des Feldes der Al-
phabetisierung und Grundbildung mit regionalen Bezü-
gen zum Land Brandenburg oder erweitern die wissen-
schaftlich fundierten Grundlagen für pädagogische Tä-
tigkeiten auf diesem Feld. 

2.5 Zielgruppe der Bildungsmaßnahmen

2.5.1 Die niedrigschwelligen Zugänge zum Lernen gemäß 
Nummer 2.1 sowie die Kurse nach Nummer 2.2 richten 
sich an Personen ab 16 Jahren mit der Erstsprache 
Deutsch	mit	Defiziten	in	den	schriftsprachlichen	Kom-
petenzen	(Alpha-Level	1	bis	4),	die	ihren	Wohnsitz	im	
Land Brandenburg haben.1 Zur Zielgruppe gehören 
auch Zweisprachige, die zunächst eine andere Sprache 
als Erstsprache erworben haben, aber Deutsch im Spre-
chen und Hörverstehen mindestens auf Niveaustufe B1 
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen (GER) beherrschen sollen. Eine Verbesse-
rung der Kompetenzen der Teilnehmenden im Spre-
chen und Hörverstehen der Deutschen Sprache ist da-
her kein allgemeines Lernziel der Bildungsmaßnahmen 

1 Dazu zählen auch Personen, die in einer Justizvollzugsanstalt des Landes 
Brandenburg inhaftiert sind.

dert werden. Die beteiligten Fachministerien können 
davon Ausnahmen zulassen. Hierfür ist ein Antrag mit 
Begründung der Zuwendungsempfangenden bei der 
Bewilligungsbehörde einzureichen, welcher zur fachli-
chen Stellungnahme an die Fachministerien weiterge-
leitet wird.

2.2.7 Den Teilnehmenden ist von den Bildungsanbieterinnen 
bzw. den Bildungsanbietern eine kostenfreie Ausferti-
gung einer Teilnahmebescheinigung auszuhändigen. 
Diese Bescheinigung, aus der mindestens Dauer und 
Inhalt der Maßnahme hervorgehen, ist auszustellen, 
wenn der Kurs vollständig absolviert wurde, inklusive 
zulässiger Fehlstunden. Ein verbindliches einheitliches 
Muster wird mit dem Zuwendungsbescheid vorgege-
ben.

2.2.8 Für die Kursleitungen der Kurse nach Nummer 2.2 
Buchstabe b) ist im Vorfeld eine Sicherheitsüberprü-
fung durch die Justizvollzugsanstalt erforderlich. Der 
letztendliche Einsatz bedarf der vorherigen schriftli-
chen Zustimmung der Justizvollzugsanstalt. 

2.3 Fachliche Koordinierungsstelle 

 Die Koordinierungsstelle begleitet die Kursangebote 
und berät die Bildungsanbieterinnen und Bildungsan-
bieter unter Aspekten der Fachlichkeit und der Quali-
tätssicherung und unterstützt die Nutzung bereits ent-
wickelter Kursmodelle durch die Bildungsanbieterin-
nen und Bildungsanbieter. Zudem koordiniert sie das 
Kursangebot zur Alphabetisierung und Grundbildung 
auf Landesebene. 

 Die fachliche Koordinierungsstelle hat insbesondere 
die folgenden Aufgaben mit dem übergeordneten Ziel 
der Qualitätsentwicklung:

•	 Grundlegende	Qualifizierung	der	in	der	Alphabeti-
sierung und Grundbildung im Land Brandenburg 
tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemäß 
dem festgestellten Bedarf,

•	 fachliche	Begleitung	und	Beratung	der	Bildungsan-
bieterinnen und Bildungsanbieter zur Auswahl und 
Umsetzung der Kurse,

•	 Prüfung	von	neu	entwickelten	Curricula	und	Veröf-
fentlichung der geprüften Curricula zur weiteren 
Nutzung durch weitere Kursanbieterinnen und 
Kursanbieter,

•	 Beratung	der	Bildungsanbieterinnen	und	Bildungs-
anbieter zur Umsetzung der bereichsübergreifen-
den Grundsätze,

•	 landesweite	 Information	 und	Öffentlichkeitsarbeit	
zur Alphabetisierung und Grundbildung,

•	 Organisation,	 Durchführung	 und	 Nachbereitung	
mindestens einer jährlichen Sitzung des Landes-
netzwerks Alphabetisierung und Grundbildung in 
Abstimmung mit dem für Bildung zuständigen Mi-
nisterium,

•	 Fortbildungsberatung	und	-planung	für	Kursleitun-
gen,
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4.4 Bemessungsgrundlage:

 Die förderfähigen Gesamtausgaben umfassen die direk-
ten und die indirekten Ausgaben der Zuwendungsemp-
fangenden	 zur	 Projektdurchführung.	Die	 im	Weiteren	
genannten Obergrenzen dienen der Antragskalkulation. 
In begründeten Fällen können die zuständigen Ministe-
rien in Abstimmung mit der Verwaltungsbehörde ande-
re Obergrenzen festlegen sowie auf Antrag von Zuwen-
dungsempfangenden zulassen. Abweichende Obergren-
zen für die Antragskalkulation werden bei der Bewilli-
gungsbehörde ILB veröffentlicht.

4.4.1 Projekte nach Nummer 2.1 - Grundbildungszentren
 Die Gesamtausgaben für Grundbildungszentren nach 

Nummer 2.1 können sich aus den Ausgaben für die Ba-
sisausstattung nach Nummer 4.4.1.1 und aus den Aus-
gaben für nicht kursförmige Lernangebote nach Num-
mer 4.4.1.2 zusammensetzen.

4.4.1.1  Ausgaben für die Basisausstattung
 Die förderfähigen Ausgaben für die Basisausstattung je 

Grundbildungszentrum setzen sich aus Personal- und 
Sachausgaben zusammen. Förderfähig sind Gesamt-
ausgaben in Höhe von mindestens  75.000 Euro bis ma-
ximal 94.000 Euro pro Jahr. 

4.4.1.2  Ausgaben für nicht kursförmige dezentrale Lernangebote
 Über die Basisausstattung hinausgehend kann jedes 

Grundbildungszentrum Fördermittel für nicht kursför-
mige Lernangebote mit Beratungsangebot beantragen. 
Diese Lernangebote mit Beratungsangebot sind außer-
halb des Hauptstandorts des Grundbildungszentrums 
als	 dezentrale	 Lernzugänge	 mit	 verbindlichen	 Öff-
nungszeiten einzurichten. Jedes dieser nicht kursförmi-
gen Lernangebote umfasst in der Regel sechs Stunden 
pro	Woche,	mindestens	jedoch	drei	Stunden	pro	Woche.	
Die Gesamtausgaben betragen, orientiert an einem re-
gelmäßigen	Angebot	 von	 sechs	 Stunden	 pro	Woche,	
höchstens 15.000 Euro pro Lernangebot und Jahr. Bei 
Öffnungszeiten	unter	sechs	Stunden	je	Woche	reduziert	
sich die maximal mögliche Förderhöhe anteilig. Bei 
längeren	Öffnungszeiten	ist	eine	anteilig	höhere	Förde-
rung möglich. 

 Eine zusätzliche Förderung gemäß Nummer 4.4.1.2 ist 
für Lernangebote auch am Hauptstandort des Grundbil-
dungszentrums möglich, wenn bereits aus der Basis-
ausstattung gemäß Nummer 4.4.1.1 nicht kursförmige 
Lernangebote im Umfang von insgesamt mindestens 6 
Stunden	je	Woche	am	Hauptstandort	angeboten	werden	
und an mindestens zwei weiteren Orten eine Förderung 
nach Nummer 4.4.1.2 für einen Umfang des Lernange-
bots	von	insgesamt	mindestens	12	Stunden	pro	Woche	
erfolgt.

4.4.1.3  Die förderfähigen Ausgaben für die Grundbildungszen-
tren bestehen aus

a) den direkten Personalausgaben, die die Ausgaben 
für eigenes Personal und für Honorarkräfte umfas-

gemäß Nummer 2.1 sowie 2.2. Die Einschätzung der 
Niveaustufe der Teilnehmenden im GER erfolgt durch 
die pädagogischen Fachkräfte oder durch Vorlage ent-
sprechender Nachweise soweit vorhanden.

2.5.2 Die Angebote der Grundbildungszentren gemäß Num-
mer 2.1 richten sich zudem an das Umfeld der Betroffe-
nen und Multiplikatoren sowie für die Aufgabenwahr-
nehmung gemäß Nummer 2.1 erforderliche weitere 
Akteure.

3 Zuwendungsempfangende und Zuwendungsvoraus-
setzungen

3.1 für Maßnahmen nach Nummer 2.1 sind juristische Per-
sonen des öffentlichen und privaten Rechts sowie 
rechtsfähige Personengesellschaften mit Sitz im Land 
Brandenburg, insbesondere Landkreise und kreisfreie 
Städte,	deren	Weiterbildungseinrichtungen	sowie	freie	
Träger	oder	deren	Weiterbildungseinrichtungen.	

3.2 für Maßnahmen nach Nummer 2.2 sind juristische Per-
sonen des öffentlichen und privaten Rechts sowie 
rechtsfähige Personengesellschaften mit Sitz im Land 
Brandenburg, insbesondere Landkreise und kreisfreie 
Städte,	deren	Weiterbildungseinrichtungen	sowie	freie	
Träger	 oder	 deren	 Weiterbildungseinrichtungen.	 Die	
Antragstellenden	verpflichten	sich	zur	Zusammenarbeit	
mit und zur Inanspruchnahme der Unterstützungsange-
bote der fachlichen Koordinierungsstelle nach Nummer 
2.3.

 Für Kurse nach Nummer 2.2 Buchstabe b) müssen sich 
die Antragstellenden vorab und vor Ort über die beson-
deren Rahmenbedingungen für die Kursdurchführung 
in der jeweiligen Justizvollzugsanstalt informieren. 

3.3  für Maßnahmen nach Nummer 2.3 sind juristische Per-
sonen des öffentlichen und privaten Rechts sowie 
rechtsfähige Personengesellschaften, die ihren Sitz im 
Land	Brandenburg	haben,	 in	der	Weiterbildungsarbeit	
tätig und für die Alphabetisierung und Grundbildung 
qualifiziert	sind.	

3.4 für Maßnahmen nach Nummer 2.4 sind staatliche und 
staatlich anerkannte Hochschulen. 

4 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

4.1  Zuwendungsart: Projektförderung

4.2  Finanzierungsart:   Projekte nach Nummer 2.1 
Anteilsfinanzierung

   Projekte nach Nummer 2.2 
Vollfinanzierung

   Projekte nach Nummer 2.3 
Vollfinanzierung

   Projekte nach Nummer 2.4 
Anteilsfinanzierung

4.3  Form der Zuwendung:  Zuschuss beziehungsweise Zu-
weisung
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von Fortbildungen im Umfang von mindestens 20 Ver-
anstaltungstagen voraus sowie relevante Aktivitäten 
zur	projektbezogenen	Öffentlichkeitsarbeit.	

4.4.3.2  Direkte Sachausgaben sind förderfähig:

a) für das von der Koordinierungsstelle zu organisie-
rende Angebot an Fortbildungen für Kursleitende 
in den Alphabetisierungs- und Grundbildungskur-
sen gemäß den Nummern 2.2 und zwar 

o Kosten für die Honorare von Fortbildnerinnen 
bzw. Fortbildnern,

o Mietkosten, die für den Fortbildungsraum an-
fallen,

o Sachkosten für Lehr- und Lernmittel.

 Bei der Beantragung sind neben den erwarteten 
Kosten die geplanten Veranstaltungen und ihr zeit-
licher Umfang anzugeben.

 An den Fortbildungen sollten jeweils mindestens 
zehn Personen teilnehmen. Über Ausnahmen ent-
scheidet das für Bildung zuständige Ministerium. 

b)	 für	Maßnahmen	 zur	 projektbezogenen	Öffentlich-
keitsarbeit.

4.4.3.3 Indirekte Ausgaben werden nach Artikel 54 Buchstabe 
b der Verordnung (EU) 2021/1060 anhand eines Pau-
schalsatzes in Höhe von 15 Prozent der direkten Perso-
nalausgaben gefördert.

4.4.4		 Projekte	nach	Nummer	2.4	-	Wissenschaftliche	Stellen

 Die förderfähigen Ausgaben für die Stellen zur wissen-
schaftlichen	Qualifizierung	bestehen	aus

a) den direkten Personalausgaben für das eigene Per-
sonal der Zuwendungsempfangenden sowie

b) einer Pauschale nach Artikel 56 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EU) 2021/1060 für alle restlichen Ausga-
ben in Höhe von 20 Prozent der direkten förderfähi-
gen Personalausgaben nach Buchstabe a.

 Die Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds Plus beträgt maximal 60 Prozent der zuwen-
dungsfähigen Gesamtausgaben. Die Zuwendungsemp-
fangenden bringen mindestens 40 Prozent der förderfä-
higen Gesamtausgaben aus sonstigen Mitteln ein.

4.5 Die Maßnahmen dieser Richtlinie können bis zu drei 
Jahre gefördert werden. Verlängerungen können bean-
tragt werden.

5 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

5.1	 Die	Zuwendungsempfangenden	sind	verpflichtet,	dem	
für Bildung sowie dem für Justiz zuständigen Ministe-
rium des Landes Brandenburg und der Bewilligungsbe-

sen. Honorarkräfte können ausschließlich für die in 
Nummer	2.1	definierten	Aufgaben	eingesetzt	wer-
den. Über die Honorare ist lediglich der Personal-
aufwand den direkten Personalausgaben zuzurech-
nen, nicht etwa enthaltene Sachausgaben.

b) einer Pauschale nach Artikel 56 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EU) 2021/1060 für alle restlichen Ausga-
ben in Höhe von 20 Prozent der direkten förderfähi-
gen Personalausgaben nach Buchstabe a).

4.4.1.4 Die Förderung beträgt maximal 80 Prozent der zuwen-
dungsfähigen	Gesamtausgaben.	Die	Kofinanzierung	in	
Höhe von mindestens 20 Prozent erfolgt durch die Zu-
wendungsempfangenden oder Dritte und beträgt für die 
Basisausstattung mindestens 15.000 Euro.

	 Ausnahmen	sind	für	antragstellende	finanzschwäche-
re Kommunen  möglich. Sie können für die erforderli-
che	Kofinanzierung	Landesmittel	beantragen.	Finanz-
schwächere Kommunen sind Kommunen mit über-
durchschnittlich hoher Prokopf-Verschuldung und 
unterdurchschnittlich niedriger Realsteueraufbrin-
gungskraft je Einwohner gemäß den zum Zeitpunkt 
der Antragstellung aktuellsten veröffentlichten Daten 
des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg. 

4.4.2  Projekte nach Nummer 2.2 - Kurse zur Alphabetisie-
rung und Grundbildung

4.4.2.1  Die Durchführung eines Kurses gemäß Nummer 2.2 
Buchstabe a und die Durchführung eines Kurses gemäß 
Nummer 2.2 Buchstabe b werden jeweils mit einer Pau-
schale nach Artikel 53 Abs. 1 Buchstabe b) der Verord-
nung (EU) 2021/1060 pro nachgewiesener Unterrichts-
stunde gefördert. Die jeweils aktuelle Förderhöhe je 
nachgewiesener Unterrichtsstunde wird von der Bewil-
ligungsbehörde	auf	deren	Webseite	veröffentlicht.	Jede	
anrechenbare Unterrichtsstunde wird nach dem zum 
Zeitpunkt der ersten Unterrichtsstunde eines Kurses 
geltenden Stundensatz vergütet.

4.4.2.2  Die Unterrichtsstunde eines Kurses nach den Nummern 
2.2 Buchstabe a und 2.2 Buchstabe b umfasst jeweils 45 
Minuten. Die Ausgaben für die Lernstandsfeststellung 
können entsprechend bei Kursen zum Lesen, Schreiben 
und Rechnen zusätzlich mit bis zu vier Unterrichtsstun-
den à 45 Minuten pro Kurs berücksichtigt werden. Die 
Ausgaben für die Lernstandsfeststellung können ent-
sprechend bei den sonstigen Grundbildungskursen zu-
sätzlich mit bis zu zwei Unterrichtsstunden à 45 Minu-
ten pro Kurs berücksichtigt werden. Der Nachweis über 
die durchgeführten Stunden wird mit der Vorlage der 
Teilnehmendenlisten erbracht.

4.4.3  Projekte nach Nummer 2.3 - Koordinierungsstelle

4.4.3.1  Direkte Personalausgaben für die Tätigkeit der Koordi-
nierungsstelle sind jährlich bis zu einer Gesamthöhe 
von 100.000 Euro zuwendungsfähig. Ein Personalum-
fang in dieser maximalen Höhe setzt die Durchführung 
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g) voraussichtliches oder tatsächliches Datum des Ab-
schlusses des Vorhabens;

h) Gesamtkosten des Vorhabens;
i) betroffener Fonds;
j)	 betroffenes	spezifisches	Ziel;
k)	 Kofinanzierungssatz	der	Union;
l) Standortindikator oder Geolokalisierung für das 

Vorhaben und das betroffene Land;
m) bei Vorhaben ohne festen Standort oder Vorhaben 

mit mehreren Standorten den Standort des Begüns-
tigten, wenn der Begünstigte eine juristische Person 
ist, bzw. die Region auf NUTS-2-Ebene, wenn der 
Begünstigte eine natürliche Person ist;

n) Art der Intervention für das Vorhaben gemäß Arti-
kel 73 Absatz 2 Buchstabe g.“

 Die Begünstigten einer Förderung aus dem ESF+ erklä-
ren sich bei Annahme der Finanzierung damit einver-
standen, dass sie in die zu veröffentlichende Liste der 
Vorhaben aufgenommen werden.

5.4 Zur Antragsbearbeitung, zur fortlaufenden Beurteilung 
der Entwicklung der Förderung, zur begleitenden und 
abschließenden Erfolgskontrolle sowie zur Begleitung, 
Bewertung, Finanzverwaltung und Überprüfung/Prü-
fung der Förderung gemäß bestehender und vorbehalt-
lich noch zu erlassender EU-Bestimmungen für den 
Strukturfondsförderzeitraum 2021-2027 erfasst und 
speichert die Investitionsbank des Landes Brandenburg 
(ILB) statistische Daten, einschließlich Angaben zu den 
teilnehmenden Personen und Zuwendungsempfangen-
den, in elektronischer Form und fordert hierfür die ent-
sprechenden Erklärungen von den Teilnehmenden ab. 
Das betrifft insbesondere Informationen zu den Antrag-
stellenden und Zuwendungsempfangenden (wirtschaft-
lich Berechtigten), den beantragten und geförderten 
Maßnahmen sowie den geförderten Personen (Teilneh-
mende).  

 
 Mit dem Antrag erklären sich die Antragstellenden da-

mit einverstanden, die notwendigen Daten für die Pro-
jektbegleitung, Projektbewertung und Evaluierung, 
Projektfinanzverwaltung	 sowie	Überprüfung	und	Prü-
fung zu erheben, zu speichern und an die beauftragten 
Stellen weiterzuleiten. Die Erfüllung der Berichts-
pflichten	sowie	die	Erhebung	und	Verarbeitung	der	Da-
ten ist wesentliche Fördervoraussetzung und notwendig 
für den Abruf von Fördermitteln des Landes Branden-
burg bei der Europäischen Kommission und deren Aus-
zahlung an die Fördermittelempfangenden.

 
	 Die	 Zuwendungsempfangenden	 sind	 verpflichtet,	 die	

genannten sowie gegebenenfalls weitere für die Evalu-
ierung erforderliche Daten zu erheben und der Bewilli-
gungsbehörde zu vorgegebenen Zeitpunkten zu über-
mitteln. Bei der Erhebung und Verarbeitung personen-
bezogener Daten müssen die datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei-

hörde auch außerhalb der Verwendungsnachweisprü-
fung Auskünfte zu erteilen, die für die Beurteilung des 
Erfolgs der Förderung erforderlich sind. 

 Die Zuwendungsempfangenden sind darüber hinaus 
verpflichtet,	 jährlich	 zum	 Stichtag	 31.12.	 einen	 Fort-
schrittsbericht mit den in Nummer 6.6 geforderten An-
gaben bei der Bewilligungsbehörde einzureichen.

5.2	 Pflichten	zur	Transparenz	und	Kommunikation

 Gemäß dem Artikel 50 der Verordnung (EU) 2021/1060 
sind die Begünstigten einer Förderung aus dem ESF+ 
verpflichtet,	bei	allen	Kommunikations-	und	Sichtbar-
keitsmaßnahmen auf die Unterstützung aus dem ESF+ 
hinzuweisen, während der Durchführung der Maßnah-
men	die	Öffentlichkeit	 (insbesondere	 im	 Internet,	 ge-
genüber den Medien und durch Plakatierung im Ob-
jekt) über die Unterstützung aus dem ESF+ zu infor-
mieren und die Teilnehmenden der geförderten Maß-
nahmen über die Finanzierung durch den ESF+ zu un-
terrichten. Dabei ist auf die Förderung des Landes 
Brandenburg aus Mitteln des ESF+ so hinzuweisen, 
dass die fördernde Rolle des Landes Brandenburg und 
der Europäischen Union für die Aktivitäten nach dieser 
Richtlinie zum Ausdruck gebracht wird. Das „Merk-
blatt Transparenz und Kommunikation in der Förderpe-
riode 2021-2027“ mit detaillierten Angaben zu den Vor-
gaben sowie Arbeitshilfen und Unterstützungsangebo-
ten	 sind	 auf	 der	 Website	 https://esf.brandenburg.de	
veröffentlicht. Das Merkblatt ist für die Zuwendungs-
empfangenden verbindlich. 

 Die Begünstigten stellen der Europäischen Union auf 
Ersuchen das Kommunikations- und Sichtbarkeitsma-
terial zur Verfügung und erteilen der Union eine unent-
geltliche,	nichtausschließliche	und	unwiderrufliche	Li-
zenz zur Nutzung solchen Materials und jedweder da-
mit zusammenhängender bereits bestehender Rechte 
gemäß Anhang IX der Verordnung (EU) 2021/1060, 
sofern dies nicht erhebliche Zusatzkosten oder Verwal-
tungsaufwand verursacht. 

5.3 Liste der Vorhaben
 
 Gemäß Artikel 49 Absatz 3 Satz 3 der Verordnung (EU) 

2021/1060 ist eine Liste der Vorhaben, wie in dem 
nachfolgenden Zitat dargestellt, zu führen. 

 „Die Liste enthält folgende Daten:
a) bei juristischen Personen Name des Begünstigten; 

bei einer öffentlichen Auftragsvergabe Name des 
Auftragnehmers;

b) bei natürlichen Personen Vor- und Nachname des 
Begünstigten;

c) […];
d) Bezeichnung des Vorhabens;
e) Zweck und erwartete oder tatsächliche Errungen-

schaften des Vorhabens;
f) Datum des Beginns des Vorhabens;



42 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 4 vom 13. Februar 2023

teren Informationen zur Antragstellung bekannt gege-
ben.

 
 Die Antragstellenden nach Nummer 2.2 beantragen bei 

der Bewilligungsbehörde ILB (Investitionsbank des 
Landes Brandenburg) ein Budget für Unterrichtseinhei-
ten zur Durchführung von Kursen gemäß Nummer 2.2 
unter Zuordnung der Unterrichtsstunden zu den Haus-
haltsjahren. 

 Die Antragstellenden entscheiden im Rahmen der fach-
lichen Vorgaben der Richtlinie gemäß des Bedarfs vor 
Ort, welche konkreten Kurse durchgeführt werden. 

 Antragstellende können die inhaltliche, zeitliche und 
örtliche Planung im Rahmen der Vorgaben der Richtli-
nie bedarfsgerecht anpassen. Die Antragstellenden kön-
nen dabei die Längen der Kurse variieren, abhängig 
von den Lernbedarfen der Kursteilnehmenden. Für die 
Längen der Kurse innerhalb der zugelassenen Curricula 
bzw. Module geben die beiden zuständigen Fachres-
sorts Maximal- bzw. Minimallängen vor. In begründe-
ten Fällen können von den Fachressorts Ausnahmen 
zugelassen werden.

 Eine Verschiebung von bewilligten Haushaltsmitteln in 
andere Haushaltsjahre ist bei der Bewilligungsbehörde 
zu beantragen und bedarf eines fachlichen Votums des 
betreffenden Fachressorts.

 Antragstellende, die Kurse innerhalb und außerhalb 
von Justizvollzugsanstalten durchführen wollen, bean-
tragen diese Förderung gebündelt in einem Antrag.

	 Wenn	Antragstellende	die	Förderung	von	mehr	Unter-
richtstunden beantragen als dem Kreis bzw. der kreis-
freien Stadt nach Relation der Einwohnerzahlen zu-
kommen, ist ein Antrag mit Begründung für den darge-
stellten Bedarf bei der Bewilligungsbehörde einzurei-
chen, welche von den zuständigen Fachressorts auf 
Plausibilität geprüft wird.

6.2 Vorzeitiger Maßnahmebeginn

 Antragstellende, die bereits eine Zuwendung nach der 
gemeinsamen Richtlinie des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport und des Ministeriums der Justiz und 
für Europa und Verbraucherschutz für die Förderung 
von Maßnahmen zur Alphabetisierung und Grundbil-
dung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) 
im Förderzeitraum 2014 – 2020 vom 08.08.2019 für 
das hier nach Nummer 2.1 beantragte Grundbildungs-
zentrum erhalten haben, können nach Eingangsbestäti-
gung der ILB, frühestens jedoch am 1. April 2023, auch 
vor Bewilligung durch die Bewilligungsbehörde mit 
dem Vorhaben beginnen.

 Antragstellende für Maßnahmen nach Nummer 2.2 
können nach elektronischer Eingangsbestätigung der 
ILB, frühestens jedoch am 1. März 2023, auch vor Be-
willigung durch die Bewilligungsbehörde mit dem Vor-

tung personenbezogener Daten, zum freien Datenver-
kehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Da-
tenschutz-Grundverordnung-DSGVO) und des Bran-
denburgischen Datenschutzgesetzes - BbgDSG) beach-
tet werden.

	 Die	Zuwendungsempfangenden	sind	zudem	verpflich-
tet, mit den für das Monitoring und die Evaluierung der 
Förderungen beauftragten Stellen zusammenzuarbei-
ten.	 Weitere	 Hinweise	 zu	 den	 Pflichten	 der	 Zuwen-
dungsempfangenden hinsichtlich Monitoring und Eva-
luation	der	Förderung	stellt	die	ILB	im	Webportal	zur	
Verfügung. 

 Fehlende Daten können für die Zuwendungsempfan-
genden Zahlungsaussetzungen bis hin zur Aufhebung 
der Bewilligung zur Folge haben.

5.5 Die Zuwendungen nach den Nummern 2.1 bis 2.3 wer-
den als Ausgleichsleistungen für die Erbringung von 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen In-
teresse im Sinne von Artikel 106 Absatz 2 des Vertrages 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union gewährt 
und	erfolgen	im	Rahmen	der	Vorgaben	des	DAWI-Frei-
stellungsbeschlusses. Die Beschreibung des Aus-
gleichsmechanismus, der Parameter für die Berech-
nung sowie die Überwachung und Änderung der Aus-
gleichsleistungen erfolgt im Rahmen des jeweiligen 
Zuwendungsbescheids.

5.6 Die Zuwendungsempfangenden dieser Richtlinie sollen 
untereinander kooperieren, insbesondere Grundbil-
dungszentren und Bildungsanbieterinnen und Bil-
dungsanbieter in der jeweiligen Region. Eine Koopera-
tion mit sonstigen Projekten im gleichen Kreis bzw. der 
kreisfreien Stadt soll, soweit fachlich sinnvoll, ange-
strebt werden.

5.7 Maßnahmen dieser Richtlinie, insbesondere die nicht 
kursförmigen Lernangebote nach Nummer 2.1 sowie 
die Kurse zur Alphabetisierung und Grundbildung nach 
Nummer 2.2, können in Situationen, in denen eine re-
guläre Durchführung der Angebote durch höhere Ge-
walt nicht möglich ist (wie zum Beispiel die Corona-
Pandemie), als Lernangebote in einem in der Situation 
realisierbaren Format durchgeführt werden. Entspre-
chende Regelungen werden einvernehmlich durch die 
ESF-Verwaltungsbehörde und die beiden Fachressorts 
festgelegt.

6 Verfahren

6.1 Antragsverfahren

 Anträge auf Förderung einschließlich der erforderli-
chen Anlagen (Anforderungen an das Konzept entspre-
chend Anlage zur Richtlinie) sind zu einem bestimmten 
Stichtag über das Internetportal der Bewilligungsbe-
hörde ILB zu stellen (siehe Online-Antragsverfahren 
unter www.ilb.de). Hier wird auch der jeweilige Stich-
tag für die Einreichung der Anträge verbunden mit wei-
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JTF	und	EMFAF	finanzierte	Vorhaben	in	der	Förderpe-
riode 2021 bis 2027 (ANBest-EU 21) in der geltenden 
Fassung im Vorschussprinzip. 

 Die Anforderung der Mittel erfolgt online über das In-
ternetportal der ILB. Für die Anforderung bewilligter 
Zuwendungen ist das dort bereitgestellte Formular 
„Mittelanforderung“ zu verwenden.

6.6 Verwendungsnachweisverfahren

 Es ist ein Verwendungsnachweis nach Nummer 6 ff. der 
ANBest-EU 21 einzureichen. Die Einreichung erfolgt 
online über das Internetportal der ILB.

 Der Sachbericht zum Verwendungsnachweis muss fol-
gende zusätzliche Angaben enthalten.

 Für Maßnahmen nach Nummer 2.1 - Grundbildungs-
zentren
- quantitative und qualitative Aussagen zu Maßnah-

men	 zur	 Öffentlichkeitsarbeit	 und	 Information,	
Auswertung und Dokumentation,

- Anzahl und Beschreibung erreichter Multiplikato-
ren,	Einschätzung	zur	Wirksamkeit	der	Multiplika-
torenarbeit,

- Anzahl, Zielgruppen und Themen durchgeführter 
Beratungen,

- Anzahl und Beschreibung von Begleitmaßnahmen 
und Netzwerkarbeit,

- Anzahl von Besucherinnen und Besuchern sowie 
Umsetzung von Lernangeboten und Nutzerinnen 
und Nutzern der Lernplattform,

- qualitative Auswertung der Umsetzung der Lernan-
gebote,

-	 Nachweis	 über	 die	Teilnahme	 an	 fachspezifischer	
Fortbildung,

- Nachweis zur Qualitätssicherung,
-	 Umsetzung	des	Profilschwerpunkts,
- qualitative Aussagen zur Umsetzung der bereichs-

übergreifenden Grundsätze (vgl. Nummer 1.5 bis 
1.8 dieser Richtlinie).

 Für Maßnahmen nach Nummer 2.2 - Kurse
- tabellarische Übersicht über durchgeführte Kurse 

(insbesondere	zum	Thema,	Umfang,	Qualifikation	
der eingesetzten Kursleitungen),

- Benennung bzw. Vorlage der Curricula der Kurse,
- Dokumentation des Auswahlverfahrens der Kurs-

leitungen,
- qualitative Aussagen zur Umsetzung der bereichs-

übergreifenden Grundsätze (vgl. Nummer 1.5 bis 
1.8 dieser Richtlinie),

- quantitative und qualitative Auswertung der durch-
geführten Lernstandsfeststellungen,

- Angaben zu den Teilnehmenden.

 Für Maßnahmen nach Nummer 2.3 - Koordinierungsstelle
- durchgeführte Maßnahmen der Koordinierungs-

stelle zur fachlichen Begleitung und Beratung,

haben beginnen. Die Bildungsanbieterinnen und Bil-
dungsanbieter müssen in diesem Fall sicherstellen, dass 
die Kursleitenden die an sie gestellten Mindestanforde-
rungen der Fachministerien erfüllen. Die Mindestanfor-
derungen werden nach dem Inkrafttreten der Richtlinie 
auf	 der	 Website	 der	 Bewilligungsbehörde	 veröffent-
licht. 

 Mit dem hier gewährten vorzeitigen Maßnahmebeginn 
erfolgt keine Zusicherung einer Zuwendung im Sinne 
des § 1 Absatz 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Brandenburg (VwVfGBbg) in Ver-
bindung mit § 38 Absatz 1 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes (VwVfG). Im Fall eines vorzeitigen Maßnah-
mebeginns liegt das Risiko jedoch bei den Antragstel-
lenden, die Zuwendung nicht, nicht in der beantragten 
Höhe oder nicht zu dem beantragten Zeitpunkt zu erhal-
ten. Erst mit der Bestandskraft des Zuwendungsbe-
scheides stehen die Höhe der Zuwendung und deren 
Bedingungen fest. 

6.3 Bewilligungsverfahren

 Über die Gewährung der Zuwendung entscheidet die 
Investitionsbank des Landes Brandenburg (Bewilli-
gungsbehörde) unter Berücksichtigung eines fachli-
chen Votums des für Bildung zuständigen Ministeriums 
des Landes Brandenburg. Dies bezieht sich auf Maß-
nahmen nach Nummer 2.1, Nummer 2.2 Buchstabe a 
und Nummer 2.4. Das Votum wird bei Maßnahmen 
nach Nummer 2.3 im Einvernehmen zwischen dem für 
Bildung und dem für Justiz zuständigen Ministerium 
verfasst. Bei Maßnahmen nach Nummer 2.2 Buchstabe 
b wird das Votum vom für Justiz zuständigen Ministeri-
um verfasst. Sollte eine zusammenfassende Antrags-
stellung für Maßnahmen nach Nummer 2.2 Buchstabe a 
und Maßnahmen nach Nummer 2.2 Buchstabe b erfol-
gen, wird das Votum im Einvernehmen der zuständigen 
Ministerien verfasst. Die Grundlage für die Bewilli-
gung bilden der Antrag und die dazu einzureichenden 
Anlagen. Maßgeblich für die Beurteilung der Zuwen-
dungsfähigkeit des Vorhabens ist die Sach- und Rechts-
lage zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Bewilli-
gung der Förderung.

6.4 Beibringung von Unterlagen

 Bei einer Förderung nach Nummer 2.1 soll nach Erhalt 
des Zuwendungsbescheides, spätestens jedoch nach 24 
Monaten, von den Zuwendungsempfangenden eine Ko-
operationsvereinbarung zwischen den Zuwendungs-
empfangenden und dem örtlich zuständigen Jobcenter 
vorgelegt werden.

6.5 Mittelanforderungs- und Auszahlungsverfahren

 Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt nach Mittelan-
forderung gemäß Nummer 1.4 der Allgemeinen Neben-
bestimmungen für Zuwendungen für aus den EU-Fonds 
im Rahmen von ESF+, EFRE (inklusive Interreg A), 
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alle in Zusammenhang mit der Verwendung der Zuwen-
dung stehenden Auskünfte zu erteilen.

6.8 Subventionserhebliche Tatsachen

 Gemäß dem Brandenburgischen Subventionsgesetz 
vom 11. November 1996 (GVBI. I S. 306) gelten für 
Leistungen nach Landesrecht, die Subventionen im 
Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches (StGB) sind, die 
§§ 2 bis 6 des Gesetzes gegen missbräuchliche Inan-
spruchnahme von Subventionen vom 29. Juli 1976 
(BGBI. I S. 2034).

 Die Bewilligungsbehörde hat gegenüber den Antrag-
stellenden	in	geeigneter	Weise	deutlich	zu	machen,	dass	
es	sich	bei	den	Zuwendungen	in	der	gewerblichen	Wirt-
schaft um Subventionen im Sinne von § 264 StGB han-
delt. Die subventionserheblichen Tatsachen im Sinne 
des § 264 StGB werden den Zuwendungsempfangen-
den im Rahmen des Antrags- und Bewilligungsverfah-
rens als subventionserheblich bezeichnet. 

7 Geltungsdauer und Inkrafttreten

 Diese Förderrichtlinie tritt mit Unterzeichnung in Kraft 
und mit Ablauf des 31. Dezember 2028 außer Kraft. 

 
Die Ministerin für

Bildung, Jugend und Sport

Britta Ernst

Die Ministerin der Justiz

Susanne Hoffmann
 

Anlage zu Nummer 6.1 Richtlinie des Ministeriums für Bil-
dung, Jugend und Sport und des Ministeriums der Justiz 
für die Förderung von Maßnahmen zur Alphabetisierung 
und Grundbildung aus Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds (ESF) im Förderzeitraum 2021 – 2027 vom 6. Februar 
2023

Anforderungen an einzureichende Konzepte, Bewertungs-
kriterien und Gewichtung bei der fachlichen Bewertung

Für Maßnahmen nach Nummer 2.1 „Grundbildungszentren“

Die Regionalen Grundbildungszentren gemäß Nummer 2.1 der 
Richtlinie weisen mit der Antragstellung ein Konzept und einen 
konkreten Arbeitsplan für die beantragte Laufzeit nach. Dieser 
gibt	Auskunft	 über	 den	profilbildenden	Schwerpunkt	 und	die	
Wahrnehmung	der	Aufgaben	des	Grundbildungszentrums.	Bei	
der Beschreibung der Projektumsetzung ist insbesondere her-

- Art und Anzahl der durchgeführten Maßnahmen 
der Koordinierungsstelle zur Fortbildung und Teil-
nehmerzahlen,

- durchgeführte sonstige Maßnahmen zur Qualitäts-
sicherung,

- qualitative Aussagen zur Beratung zur Umsetzung 
der bereichsübergreifenden Grundsätze (vgl. Num-
mer 1.5 bis 1.8 dieser Richtlinie),

-	 Darlegung	 der	 Qualifikationsstruktur	 der	 Kurslei-
tungen,

- Beschreibung der Aktivitäten des Landesnetz-
werks,

-	 Beschreibung	von	Maßnahmen	zur	Öffentlichkeits-
arbeit.

 Für Maßnahmen nach Nummer 2.4 - Stellen zur wis-
senschaftlichen	Qualifizierung	
- Bericht über Lehrtätigkeit und wissenschaftliche 

Tätigkeit,	Vorlage	der	abgeschlossenen	Qualifizie-
rungsarbeiten.

6.7 Zu beachtende Vorschriften

 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung 
der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche 
Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rück-
forderung der gewährten Zuwendung gelten die VV/
VVG zu § 44 LHO und die ANBest-EU 21, in der je-
weils geltenden Fassung soweit nicht in dieser Richtli-
nie Abweichungen zugelassen worden sind. 

 Über die LHO hinaus gelten die Regelungen der EU für 
den Strukturfondsförderzeitraum 2021 - 2027 (EU-Ver-
ordnungen, die dazugehörenden delegierten Rechtsakte 
und Durchführungsbestimmungen) in der zum Zeit-
punkt der Entscheidung jeweils geltenden Fassung. Da-
raus ergeben sich Besonderheiten, insbesondere hin-
sichtlich der Auszahlung, des Abrechnungsverfahrens, 
der Aufbewahrungsfristen und der Prüfrechte, die im 
Zuwendungsbescheid den Zuwendungsempfangenden 
im Einzelnen mitgeteilt werden.

 Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Bele-
ge und sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern so-
wie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche 
Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen 
zu lassen. Die Zuwendungsempfangenden haben die 
erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die not-
wendigen Auskünfte zu erteilen.

 Der Landesrechnungshof ist gemäß §§ 88 Absatz 1 und 
91	LHO	zur	Prüfung	berechtigt.	Des	Weiteren	sind	der	
Europäische Rechnungshof, die Europäische Kommis-
sion, die für den ESF+ in Brandenburg zuständige Ver-
waltungs-, Bescheinigungs- und Prüfbehörde sowie 
deren beauftragte Dritte berechtigt, bei den Zuwen-
dungsempfangenden zu prüfen. Die Zuwendungsemp-
fangenden	sind	verpflichtet,	diesen	Stellen	im	Rahmen	
der Überprüfung Einblick in die Geschäftsunterlagen 
und Zugang zu den Geschäftsräumen zu gewähren und 
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Die fachliche Bewertung des Konzeptes erfolgt nach den Kriterien 1.1 bis 5. 

Gewichtung im Rahmen 
der fachlichen Bewertung 
Nummer 

Kriterium Maximal zu 
vergebende 
Punkte 

Gewichtung in 
Prozent 

Maximale 
Punktzahl nach 
Gewichtung 

1.1 Trägereignung 30 10 3
1.2 Einsatz und Eignung des Personals 30 20 6
2 Konzept und Projektumsetzung 30 40 12
3 Bereichsübergreifende Grundsätze 30 10 3
4 Qualitätssicherung 30 10 3
5 Finanzplanung 30 10 3
Summe 100 30

auszustellen, wie mit der geplanten Aufgabenwahrnehmung 
das übergeordnete Ziel der Akquise von Teilnehmenden er-
reicht werden soll. 

Das Konzept ist wie folgt zu gliedern:

1.1  Trägereignung

•	 Darstellung	der	bzw.	des	Antragstellenden	(Profil	und	
Aufgaben)

•	 Darstellung	 und	 Nachweis	 spezifischer	 Erfahrungen	
und Kompetenzen für die Umsetzung der Richtlinienin-
halte entsprechend dem beantragten Förderschwer-
punkt, insbesondere Fachkenntnisse in der Alphabeti-
sierungs- und Grundbildungsarbeit bzw. des einzustel-
lenden Personals

•	 Angaben	zu	vorgesehenen	Projektstandorten,	deren	Er-
reichbarkeit, deren Ausstattung und zum regionalen 
Wirkungsbereich

•	 Erfahrungen	mit	Förderungen	aus	Mitteln	Europäischer	
Fonds

1.2 Geplanter Personaleinsatz und Eignung des vorgesehe-
nen Personals

•	 Angaben	zum	quantitativen	Personaleinsatz
•	 Angaben	zur	Erfahrung	und	Qualifikation	des	einzuset-

zenden Personals (Berufs- bzw. Studienabschluss, Dar-
stellung	der	 individuellen	beruflichen	Handlungskom-
petenz	 und	Qualifizierung	 des	 Personals	 im	Hinblick	
auf Fach-, Methoden-, und Sozialkompetenz). Auch für 
Honorarkräfte ist die Eignung über einschlägige Nach-
weise darzulegen. 

•	 Planung	zur	kontinuierlichen	fachspezifischen	Fortbil-
dung des Personals

2 Konzept und Projektumsetzung

 Darstellung der geplanten inhaltlichen Projektumsetzung 
mit Bezug zu den wesentlichen Aufgaben der Grundbil-
dungszentren nach Nummer 2.1 der Richtlinie

•	 Benennung	 der	 Ziele	 des	 Projekts	 sowie	 des	 Profil-
schwerpunktes des Grundbildungszentrums. Dabei sind 

die Methoden und Instrumente zur Erreichung der Ziel-
gruppe darzustellen 

•	 Darlegung	 der	 Kompetenzen	 und	 Ziele	 in	 der	 Netz-
werkarbeit (bestehende Netzwerkaktivitäten)

•	 Darstellung	 der	 geplanten	Aktivitäten	 zur	 Öffentlich-
keitsarbeit 

•	 Darstellung	der	Sensibilisierung	und	Beratung	der	Be-
troffenen und Personen aus dem Umfeld 

•	 Darstellung	 der	 geplanten	Aktionen	 zur	 Sensibilisie-
rung von Multiplikatoren

•	 Organisation	 von	 Unterstützung	 durch	 Beratung	 und	
Hilfestrukturen sowie Information über Bildungsange-
bote und Vermittlung in Kurse

•	 Darstellung	der	Angebote	nichtkursförmiger	Lerngele-
genheiten sowie zum Zugang zur Lernplattform 

•	 Vorlage	 eines	 Zeit-	 und	Aktivitätenplans	 mit	Angabe	
von Meilensteinen aus dem hervorgeht, dass mindes-
tens die Hälfe des Personaleinsatzes für die Lern-, Sen-
sibilisierungs- und Beratungsangebote sowie deren 
Vor- und Nachbereitung eingesetzt werden 

•	 Aussagen	zum	geplanten	Mitteleinsatz	in	Bezug	auf	die	
angestrebten Ergebnisse der Förderung

3  Bereichsübergreifende Grundsätze

•	 Darstellung	 der	 vorgesehenen	 gleichstellungsfördern-
den Maßnahmen

•	 Darstellung	der	vorgesehenen	Maßnahmen	zur	Berück-
sichtigung der Nichtdiskriminierung 

•	 soweit	 zutreffend,	Darstellung	des	 vorgesehenen	Bei-
trages zur nachhaltigen Entwicklung

4  Qualitätssicherung

•	 Beschreibung	der	 angewandten	Maßnahmen	und	Me-
thoden der Qualitätssicherung der eigenen Arbeit des 
Projektnehmers sowie gegebenenfalls der externen 
Leistungserbringer

5  Finanzplanung 

 Die Darlegung zur Finanzplanung erfolgt im Rahmen der 
Antragstellung
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stellung	der	 individuellen	beruflichen	Handlungskom-
petenz	 und	Qualifizierung	 des	 Personals	 im	Hinblick	
auf Fach-, Methoden-, und Sozialkompetenz) 

•	 Planung	 und	 Selbstverpflichtung	 zur	 kontinuierlichen	
fachspezifischen	 Fortbildung	 der	 eigenen	 Kursleitun-
gen (Kursleitungen den Besuch einschlägiger Fortbil-
dungen zu ermöglichen und Kursleitungen dazu zu mo-
tivieren)

2 Angaben zur Kursumsetzung

•	 Angaben	 zur	 geplanten	 Region	 der	 Kursumsetzung	
bzw. der JVA 

•	 Begründung	des	Bedarfs	in	der	geplanten	Region	bzw.	
der JVA

•	 Angaben	 zu	 Strategien	 und	 Netzwerken	 zur	 Teilneh-
merakquise

•	 ggf.	Angaben	zu	Beratungsmöglichkeiten	für	Teilneh-
mende an Kursen

•	 Darlegung	 der	 einzusetzenden	 Lernstandsfeststellun-
gen und der Struktur der geplanten Auswertung der Er-
gebnisse

•	 ggf.	Begründung,	wenn	eine	Ausnahme	von	der	Min-
destteilnehmerzahl beantragt wird

•	 Benennung	 der	 Curricula	 der	 Kurse	 soweit	 bekannt	
(ggf. dem Antrag beifügen)

3  Bereichsübergreifende Grundsätze

•	 Darstellung	 der	 vorgesehenen	 gleichstellungsfördern-
den Maßnahmen

•	 Darstellung	der	vorgesehenen	Maßnahmen	zur	Berück-
sichtigung der Nichtdiskriminierung 

•	 soweit	 zutreffend,	Darstellung	des	 vorgesehenen	Bei-
trages zur nachhaltigen Entwicklung

4  Qualitätssicherung

•	 Nachweis	 über	 ein	 Qualitätsmanagement	 bzw.	 Maß-
nahmen zur Qualitätssicherung

Die Kriterien 1.1 bis 5 werden einzeln bewertet. Es können ge-
mäß der nachstehenden Einteilung maximal 30 Punkte verge-
ben werden. Nach der Punktevergabe werden die Kriterien ent-
sprechend den oben genannten Faktoren gewichtet. 

Sehr gut (30 - 25 Punkte), Gut (24 - 20 Punkte), Befriedigend 
(19 - 15 Punkte), Ausreichend (14 - 10 Punkte), Mangelhaft  
(9 - 5 Punkte), Ungenügend (unter 5 Punkte)

Für eine Förderung kommen nur Konzepte in Betracht, die 
mindestens 18 Punkte (60 Prozent der möglichen Punkte) errei-
chen und bei denen die Qualität des eingereichten Konzepts 
mindestens mit „befriedigend“ bewertet wurde.

Für Maßnahmen nach Nummer 2.2 „Kurse zur Alphabeti-
sierung und Grundbildung“

Das Konzept ist wie folgt zu gliedern:

1.1  Trägereignung

•	 Darstellung	der	bzw.	des	Antragstellenden	(Profil	und	
Aufgaben)

•	 Angaben	 zur	 Verfügbarkeit,	 Erreichbarkeit	 und	Aus-
stattung der Lernräume (z. B. Barrierefreiheit IT, Lern-
materialien)

•	 Nachweis	 über	 Erfahrungen	 und	 Kenntnisse	 der	 Bil-
dungsträgerin bzw. des Bildungsträgers in der Alphabe-
tisierungs- und Grundbildungsarbeit bzw. Darlegung 
einschlägig	qualifizierten	Personals

•	 Erfahrungen	mit	Förderungen	aus	Mitteln	Europäischer	
Fonds

1.2 Geplanter Personaleinsatz und Eignung des vorgesehe-
nen Personals

•	 Angaben	zum	quantitativen	Personaleinsatz
•	 Angaben	zur	Erfahrung	und	Qualifikation	des	einzuset-

zenden Personals (Berufs- bzw. Studienabschluss, Dar-

Die fachliche Bewertung des Konzeptes erfolgt nach den Kriterien 1.1 bis 4. 

Gewichtung im Rahmen 
der fachlichen Bewertung 
Nummer 

Kriterium Maximal zu 
vergebende 
Punkte 

Gewichtung in 
Prozent 

Maximale 
Punktzahl nach 
Gewichtung 

1.1 Trägereignung 30 10 3
1.2 Einsatz und Eignung des Personals 30 30 9
2 Angaben zur Kursumsetzung 30 40 12
3 Bereichsübergreifende Grundsätze 30 10 3
4 Qualitätssicherung 30 10 3
Summe 100 30

Die Kriterien 1.1 bis 4 werden einzeln bewertet. Es können ge-
mäß der nachstehenden Einteilung maximal 30 Punkte verge-
ben werden. Nach der Punktevergabe werden die Kriterien ent-
sprechend den oben genannten Faktoren gewichtet. 

Sehr gut (30 - 25 Punkte), Gut (24 - 20 Punkte), Befriedigend 
(19 - 15 Punkte), Ausreichend (14 - 10 Punkte), Mangelhaft  
(9 - 5 Punkte), Ungenügend (unter 5 Punkte)



 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 4 vom 13. Februar 2023 47

•	 Darstellung	der	Beratung	der	Kursträgerinnen	und	Kur-
sträger zur Umsetzung der bereichsübergreifenden 
Grundsätze

•	 Darstellung	 einer	 landesweiten	 Öffentlichkeitarbeit	
und Information zur Alphabetisierung und Grundbil-
dung

•	 Darstellung	der	Fortbildungsberatung	und	–planung	für	
Kursleitungen 

•	 Darstellung	der	Maßnahmen	zur	Akquise	von	Kurslei-
tungen

•	 Darstellung	der	Beratung	der	zuständigen	Fachressorts	
zur	 Festlegung	 der	 Mindestqualifikation	 der	 Kurslei-
tungen

•	 Prüfung	 der	 Mindestanforderungen	 der	 Fachressorts	
für die Kursleitungen 

•	 (Technische)	 Beschreibung	 der	 Plattform	 für	 Stellen-
ausschreibungen der Kursleitungen 

•	 Darstellung	der	Beratung	(insbesondere	der	Erreichbar-
keit) für Bildungsträgerinnen und Bildungsträgern so-
wie Kursleitungen zur Nutzung der Plattform für die 
Stellenausschreibungen

•	 Überlegungen	 zur	 geplanten	 Arbeit	 des	 Landesnetz-
werks

3 Bereichsübergreifende Grundsätze

•	 Darstellung	 der	 vorgesehenen	 gleichstellungsfördern-
den Maßnahmen

•	 Darstellung	der	vorgesehenen	Maßnahmen	zur	Berück-
sichtigung der Nichtdiskriminierung 

•	 soweit	 zutreffend,	Darstellung	des	 vorgesehenen	Bei-
trages zur nachhaltigen Entwicklung

4  Qualitätssicherung

•	 Beschreibung	der	 angewandten	Maßnahmen	und	Me-
thoden der Qualitätssicherung der eigenen Arbeit des 
Projektnehmers sowie gegebenenfalls der externen 
Leistungserbringer

5  Finanzplanung 

 Die Darlegung zur Finanzplanung erfolgt im Rahmen der 
Antragstellung

Für eine Förderung kommen nur Konzepte in Betracht, die 
mindestens 18 Punkte (60 Prozent der möglichen Punkte) errei-
chen.

Für Maßnahmen nach Nummer 2.3 „Fachliche Koordinie-
rungsstelle“ 

Mit dem Konzept ist ein konkreter Arbeitsplan vorzulegen. Da-
rin ist Auskunft zu geben über die geplante Aufgabenwahrneh-
mung der fachlichen Koordinierungsstelle mit dem übergeord-
neten Ziel der Qualitätssicherung und -entwicklung.

Das Konzept ist wie folgt zu gliedern:

1.1 Trägereignung

•	 Darstellung	der	bzw.	des	Antragstellenden	(Profil	und	
Aufgaben)

•	 Nachweis	über	Erfahrungen	und	Kenntnisse	des	Trägers	
in der Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit

•	 Nachweis	über	Expertise	in	der	Beratung	und	Fortbil-
dung	von	pädagogischem	Personal	bzw.	von	Weiterbil-
dungseinrichtungen

•	 Erfahrungen	mit	Förderungen	aus	Mitteln	Europäischer	
Fonds

1.2 Geplanter Personaleinsatz und Eignung des vorgesehe-
nen Personals

•	 Angaben	zum	quantitativen	Personaleinsatz
•	 Angaben	zur	Erfahrung	und	Qualifikation	des	einzuset-

zenden Personals (Berufs- bzw. Studienabschluss, Dar-
stellung	der	 individuellen	beruflichen	Handlungskom-
petenz	 und	Qualifizierung	 des	 Personals	 im	Hinblick	
auf Fach-, Methoden-, und Sozialkompetenz). 

2 Konzept und Projektumsetzung

•	 Darstellung	der	geplanten	Fortbildungsmaßnahmen
•	 Darstellung	 der	 fachlichen	 Begleitung	 und	 Beratung	

der Bildungsanbieterinnen und Bildungsanbieter zur 
Auswahl und Umsetzung der Kursangebote

•	 Darlegung	der	Kompetenzen	bei	der	Prüfung	der	einzu-
reichenden Curricula für Kurse nach Nummer 2.2

Die fachliche Bewertung des Konzeptes erfolgt nach den Kriterien 1.1 bis 5. 

Gewichtung im Rahmen 
der fachlichen Bewertung 
Nummer 

Kriterium Maximal zu 
vergebende 
Punkte 

Gewichtung in 
Prozent 

Maximale 
Punktzahl nach 
Gewichtung 

1.1 Trägereignung 30 10 3
1.2 Einsatz und Eignung des Personals 30 20 6
2 Konzept und Projektumsetzung 30 40 12
3 Bereichsübergreifende Grundsätze 30 10 3
4 Qualitätssicherung 30 10 3
5 Finanzplanung 30 10 3
Summe 100 30
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Für eine Förderung kommen nur Konzepte in Betracht, die 
mindestens 18 Punkte (60 Prozent der möglichen Punkte) errei-
chen und bei denen die Qualität des eingereichten Konzepts 
mindestens mit „befriedigend“ bewertet wurde.

Die Kriterien 1.1 bis 4 werden einzeln bewertet. Es können ge-
mäß der nachstehenden Einteilung maximal 30 Punkte verge-
ben werden. Nach der Punktevergabe werden die Kriterien ent-
sprechend den oben genannten Faktoren gewichtet. 

Sehr gut (30 - 25 Punkte), Gut (24 - 20 Punkte), Befriedigend 
(19 - 15 Punkte), Ausreichend (14 - 10 Punkte), Mangelhaft 
(9 - 5 Punkte), Ungenügend (unter 5 Punkte)

Für eine Förderung kommen nur Konzepte in Betracht, die 
mindestens 18 Punkte (60 Prozent der möglichen Punkte) errei-
chen und bei denen die Qualität des eingereichten Konzepts 
mindestens mit „befriedigend“ bewertet wurde.

Für Maßnahmen nach Nummer 2.4 „Stellen zur wissen-
schaftlichen Qualifizierung“

Das Konzept ist wie folgt zu gliedern:

1.1 Trägereignung

•	 Angaben	 zur	 institutionellen	 Angliederung	 in	 der	
Hochschule (Lehrstuhl, Institut, Fachbereich oder Ähn-
liches)

•	 Nachweis	 über	 einschlägige	 Erfahrungen	 und	Kennt-
nisse des Antragsstellenden 

•	 Erfahrungen	mit	Förderungen	aus	Mitteln	Europäischer	
Fonds

1.2 Geplanter Personaleinsatz und Eignung des vorgesehe-
nen Personals

•	 Angaben	 zum	 quantitativen	 Personaleinsatz	 (Anzahl	
der beantragten Vollzeitstellen)

•	 Angaben	 zur	Qualifikation	des	 einzusetzenden	Perso-
nals (Berufs- bzw. Studienabschluss, Darstellung der 
individuellen	 beruflichen	 Handlungskompetenz	 und	
Qualifizierung).

2 Konzept und Projektumsetzung

•	 Angaben	zu	den	geplanten	Lehrveranstaltungen	 (u.	 a.	
Hochschule, Zielgruppe und Inhalte)

•	 Darstellung	des	Themas	(ausführliche	Konzeption	der	
beabsichtigten wissenschaftlichen Untersuchung) der 
zu erstellenden wissenschaftlichen Arbeit verbunden 
mit einem Arbeits- und Zeitplan, kurze Einschätzung 
des Konzepts durch eine Professorin/einen Professor

3 Bereichsübergreifende Grundsätze

•	 Darstellung	 der	 vorgesehenen	 gleichstellungsfördern-
den Maßnahmen

•	 Darstellung	der	vorgesehenen	Maßnahmen	zur	Berück-
sichtigung der Nichtdiskriminierung 

•	 soweit	 zutreffend,	Darstellung	des	 vorgesehenen	Bei-
trages zur nachhaltigen Entwicklung

4  Finanzplanung 

 Die Darlegung zur Finanzplanung erfolgt im Rahmen der 
Antragstellung

Die fachliche Bewertung des Konzeptes erfolgt nach den Kriterien 1.1 bis 4. 

Gewichtung im Rahmen 
der fachlichen Bewertung 
Nummer 

Kriterium Maximal zu 
vergebende 
Punkte 

Gewichtung in 
Prozent 

Maximale 
Punktzahl nach 
Gewichtung 

1.1 Trägereignung 30 10 3
1.2 Einsatz und Eignung des Personals 30 20 6
2 Konzept und Projektumsetzung 30 50 15
3 Bereichsübergreifende Grundsätze 30 10 3
4 Finanzplanung 30 10 3
Summe 100 30

Die Kriterien 1.1 bis 4 werden einzeln bewertet. Es können ge-
mäß der nachstehenden Einteilung maximal 30 Punkte verge-
ben werden. Nach der Punktevergabe werden die Kriterien ent-
sprechend den oben genannten Faktoren gewichtet. 

Sehr gut (30 - 25 Punkte), Gut (24 - 20 Punkte), Befriedigend 
(19 - 15 Punkte), Ausreichend (14 - 10 Punkte), Mangelhaft  
(9 - 5 Punkte), Ungenügend (unter 5 Punkte)
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